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Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchenordnung  

 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen; Artikel 39 Absatz 2 der Kirchenordnung ist eingehalten: 

Artikel 1 

Die Kirchenordnung vom 17. März 1949, in der Fassung vom 20. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 118), 
zuletzt geändert am 2. Dezember 2023 (ABl. 2023 S. 225 Nr. 126), wird wie folgt geändert:  
 
1. In Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Ämtern“ durch die Wörter „öffentlichen Ämtern“ 

ersetzt. 

 
2. Artikel 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Die Kirchengemeinde ist an der Besetzung der Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum beteiligt.“ 
 
3. Artikel 13 wird wie folgt geändert:  
 
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Der Kirchenvorstand berät und entscheidet im Rahmen der gesamtkirchlichen Ordnung über die 

Angelegenheiten der Kirchengemeinde. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

1. die Vertretung der Kirchengemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen; 

2. die Ordnung und Gestaltung des kirchlichen Lebens in der Kirchengemeinde; 

3. die Mitverantwortung für die Seelsorge sowie die Entscheidung in Fragen der Kirchenzucht; 

4. die Mitwirkung bei der Erstellung der Dienstordnung für den hauptamtlichen 

Verkündigungsdienst; 

5. die Ordnung der besonderen Dienste in der Kirchengemeinde und die Zusammenarbeit mit 

übergemeindlichen Einrichtungen und Werken der Kirche; 

6. die Mitwirkung bei der Pfarrstellenbesetzung im Nachbarschaftsraum; 

7. die Mitwirkung bei Änderungen in dem Bestand und der Begrenzung der Kirchengemeinde; 

8. die Entscheidung über die finanziellen Angelegenheiten der Kirchengemeinde. 

Durch Kirchengesetz kann geregelt werden, dass einzelne Aufgaben anderen Leitungsorganen zur 

regionalen Zusammenarbeit im Nachbarschaftsraum  übertragen werden.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/46871.pdf#page=5
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„(4) Dem Kirchenvorstand gehören gewählte Mitglieder an. Der Kirchenvorstand kann weitere 
Mitglieder berufen. Die Amtszeit des Kirchenvorstands beträgt regelmäßig sechs Jahre. Das nähere 
wird durch Kirchengesetz geregelt.“ 
 
c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  
 
„(5) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben ihre Entscheidung als Glieder der Gemeinde Jesu 
Christi allein in der Bindung an Gottes Wort und in der Treue gegen Bekenntnis und Ordnungen der 
Kirchengemeinde und Kirche zu treffen und sind an keinerlei sonstige Weisungen gebunden. Sie 
versehen ihre einzelnen Dienste nach den Beschlüssen des Kirchenvorstandes oder des 
Leitungsorgans zur regionalen Zusammenarbeit im Nachbarschaftsraum.“  
 
4. Artikel 15 wird wie folgt geändert:  
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 15 

Pfarrerinnen und Pfarrer mit gemeindlichem Auftrag“ 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Pfarrerinnen und Pfarrer mit gemeindlichem Auftrag haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung 

den Auftrag und das vorrangige Recht, in den Kirchengemeinden des Nachbarschaftsraums die 

öffentliche Wortverkündigung auszuüben, geistlich zu orientieren, Amtshandlungen vorzunehmen 

sowie die Seelsorge und Bildung wahrzunehmen. Sie sind verantwortlich für die pfarramtliche 

Verwaltung.“ 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
 
e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 
 
„(3) Die Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer mit gemeindlichem Auftrag geschieht unter 

Mitwirkung der Kirchenvorstände im Nachbarschaftsraum. Die Kirchengemeinden erneuern dabei 

ihre Bereitschaft und Verpflichtung zur Mitarbeit im Dienst an Welt und Kirche.“ 

5. Artikel 19 wird wie folgt gefasst: 
„Artikel 19 

Zusammensetzung der Dekanatssynode 

 
„(1) Die Dekanatssynode besteht aus: 

1. Gemeindemitgliedern, die von den Leitungsorganen in den Nachbarschaftsräumen 

des Dekanats gewählt werden, 

2. Pfarrerinnen und Pfarrern sowie hauptamtlich im gemeindepädagogischen oder 

kirchenmusikalischen Dienst im Dekanat tätigen Personen, die aus der Mitte dieses 

Personenkreises gewählt werden, 

3. Mitgliedern, die in die Dekanatssynode berufen werden, 

4. der Dekanin oder dem Dekan sowie den stellvertretenden Dekaninnen und Dekanen. 
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(2) Höchstens ein Drittel der gewählten Mitglieder der Dekanatssynode sollen Pfarrerinnen und 
Pfarrer oder hauptamtliche Mitarbeitende des gemeindepädagogischen oder 
kirchenmusikalischen Dienstes im Dekanat sein. 
 
(3) Unter den berufenen Mitgliedern sollen Vertreterinnen und Vertreter der zum Dekanat 
gehörenden kirchlichen Einrichtungen und Dienste sein.  

 
(4) Die Amtszeit der Dekanatssynode beträgt sechs Jahre. 

 
(5) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt.“ 

 

6. Dem Artikel 26 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Wahlperiode kann durch Kirchengesetz auf bis zu acht Jahre verlängert werden.“ 
 
 
7. Artikel 53 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 „Die Wahlperiode kann durch Kirchengesetz auf bis zu zehn Jahre verlängert werden.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Der Kirchensynodalvorstand legt der 
Kirchensynode“ die Wörter „im Benehmen mit der Kirchenleitung und“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „auch zu ihnen die Kirchenleitung, 
der Pfarrerausschuss und der Benennungsausschuss zu hören.“ eingefügt. 

 

8. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 
 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 „Die Wahlperiode kann durch Kirchengesetz auf bis zu acht Jahre verlängert werden.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Kirchensynode“ die Wörter „im Benehmen mit der 
Kirchenleitung und“ eingefügt. 

c) In Absatz 2 Satz 5 werden nach dem Wort „ihnen“ die Wörter „die Kirchenleitung,“ eingefügt. 

 
Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

Ordnung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau  

(Kirchenordnung – KO) 
Vom 17. März 1949 

In der Fassung vom 20. Februar 
20102 (ABl. 2010 S. 118), zuletzt 
geändert am 2. Dezember 2023 

(Abl. 2023, S. 225) 

  

Artikel 6 
Dienste und Ämter 

(1) Dienste können in ehrenamtli-
cher, neben- oder hauptberuflicher 
Tätigkeit vollzogen werden. 
 
(2) Die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung von Diensten wer-
den durch die kirchliche Ordnung 
festgelegt. Sie regelt die Rechte und 
Pflichten der Mitarbeitenden. Die 
Kirche fördert alle Dienste und tritt 
für die ein, die sie wahrnehmen. 
 
(3) Alle kirchlichen Mitarbeitenden 
sowie die Mitglieder kirchlicher 
Gremien sind verpflichtet, über An-
gelegenheiten der Seelsorge und 
über sonstige Gegenstände, die 
nach ihrer Natur vertraulich sind 
oder als vertraulich erklärt werden, 
Schweigen zu bewahren. Diese 
Pflicht besteht auch nach Beendi-
gung des Dienstes oder der Mit-
gliedschaft. 
 
(4) Die Dienste der Verkündigung, 
der Leitung und weitere Dienste 
werden durch Kirchengesetz in Form 
von Ämtern geordnet. Wer ein Amt 
innehat, ist an Gottes Wort und die 
in der Kirche geltende Ordnung ge-
bunden. Die Einführung in ein Amt 
geschieht in einem Gottesdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Die Dienste der Verkündi-
gung, der Leitung und weitere 
Dienste werden durch Kirchen-
gesetz in Form von öffentlichen 
Ämtern geordnet. Wer ein Amt 
innehat, ist an Gottes Wort 
und die in der Kirche geltende 
Ordnung gebunden. Die Ein-
führung in ein Amt geschieht in 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/19094.pdf#page=2
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

einem Gottesdienst. 

Artikel 11 
Rechtsstellung der Kirchengemein-

de 

( 1 ) Die Kirchengemeinde ordnet 
und verwaltet ihre Angelegenheiten 
im Rahmen der kirchlichen Ordnung 
und Aufsicht in eigener Verantwor-
tung. 
 
( 2 ) Die Kirchengemeinde ist an der 
Besetzung ihrer Pfarrstellen betei-
ligt. 
 
( 3 ) Die Kirchengemeinde hat das 
Recht, im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung und Aufsicht über ihre 
Mittel in eigener Verantwortung zu 
verfügen. Dabei hat sie die Pflicht, 
ihren Anteil zur Erfüllung der ge-
samtkirchlichen Aufgaben und zur 
Behebung der Nöte anderer Ge-
meinden beizutragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 2 ) Die Kirchengemeinde ist 
an der Besetzung der Pfarrstel-
len im Nachbarschaftsraum 
beteiligt. 
 
 
 
 
 

 

Artikel 13 

Kirchenvorstand 

(1) Der Kirchenvorstand leitet die 

Kirchengemeinde nach Schrift und 

Bekenntnis sowie der auf ihnen 

beruhenden kirchlichen Ordnung 

und ist für das gesamte Gemeinde-

leben verantwortlich. Er hat darauf 

zu achten, dass in der Kirchenge-

meinde das Wort Gottes lauter ver-

kündigt wird und die Sakramente 

recht verwaltet werden. Er soll die 

Sendung der Gemeinde in die Welt 

ernst nehmen und auch die Ge-

meindemitglieder dazu anhalten. 
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

Geeignete Gemeindemitglieder soll 

er zur Mitarbeit ermuntern und 

vorhandene Gaben in der Kirchen-

gemeinde wirksam werden lassen. 

Der Kirchenvorstand vertritt die 

Kirchengemeinde nach außen. 

(2) Die Kirchenvorsteherinnen und 

Kirchenvorsteher sollen für die Pfar-

rerinnen und Pfarrer und alle mit 

besonderen Diensten in der Kir-

chengemeinde beauftragten Frauen 

und Männer beten und sie mit Got-

tes Wort trösten und stärken, mah-

nen und warnen. Ebenso sollen sie 

für die Kirchengemeinde im Ganzen 

wie für ihre einzelnen Glieder beten 

und ihr zum Leben unter Gottes 

Wort durch ein gutes Vorbild, durch 

geschwisterliche Tröstung, Mah-

nung und Warnung helfen. 

(3) Der Kirchenvorstand berät und 

entscheidet im Rahmen der gesamt-

kirchlichen Ordnung über die Ange-

legenheiten der Kirchengemeinde. 

Zu seinen Aufgaben gehören insbe-

sondere: 

1. die Vertretung der Kirchen-

gemeinde in geistlichen und 

rechtlichen Fragen; 

2. die Ordnung und Gestaltung 

des kirchlichen Lebens in 

der Kirchengemeinde; 

3. die Mitverantwortung für 

die Seelsorge sowie die Ent-

scheidung in Fragen der Kir-

chenzucht; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Kirchenvorstand berät 

und entscheidet im Rahmen 

der gesamtkirchlichen Ordnung 

über die Angelegenheiten der 

Kirchengemeinde. Zu seinen 

Aufgaben gehören insbesonde-

re: 

1. die Vertretung der Kir-

chengemeinde in geist-

lichen und rechtlichen 

Fragen; 

2. die Ordnung und Ge-

staltung des kirchli-

chen Lebens in der Kir-

chengemeinde; 

3. die Mitverantwortung 

für die Seelsorge sowie 
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

 

4. die Aufstellung von Pfarr-

dienstordnungen; 

5. die Ordnung der besonde-

ren Dienste in der Kirchen-

gemeinde und die Zusam-

menarbeit mit überge-

meindlichen Einrichtungen 

und Werken der Kirche; 

6. die Wahl der Pfarrerin oder 

des Pfarrers im Fall des 

Wahlrechts der Kirchenge-

meinde und die Mitwirkung 

bei der Pfarrstellenbeset-

zung in den übrigen Fällen; 

7. die Mitwirkung bei der Er-

richtung neuer Pfarrstellen 

und der Bildung neuer 

Pfarrbezirke sowie bei Än-

derungen in dem Bestand 

und der Begrenzung der Kir-

chengemeinde; 

8. die Entscheidung über die 

finanziellen Angelegenhei-

ten der Kirchengemeinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Dem Kirchenvorstand gehören 

gewählte Mitglieder sowie diejeni-

die Entscheidung in 

Fragen der Kirchen-

zucht; 

4. die Mitwirkung bei der 

Erstellung der Dienst-

ordnung für den 

hauptamtlichen Ver-

kündigungsdienst; 

5. die Ordnung der be-

sonderen Dienste in 

der Kirchengemeinde 

und die Zusammenar-

beit mit übergemeind-

lichen Einrichtungen 

und Werken der Kir-

che; 

6. die Mitwirkung bei der 

Pfarrstellenbesetzung 

im Nachbarschafts-

raum; 

7. Mitwirkung bei Ände-

rungen in dem Bestand 

und der Begrenzung 

der Kirchengemeinde; 

8. die Entscheidung über 

die finanziellen Ange-

legenheiten der Kir-

chengemeinde. 

Durch Kirchengesetz kann ge-

regelt werden, dass einzelne 

Aufgaben anderen Leitungsor-

ganen zur regionalen Zusam-

menarbeit im Nachbarschafts-

raum  übertragen werden. 

(4) Dem Kirchenvorstand gehö-

ren gewählte Mitglieder an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. die Mitwirkung bei Än-

derungen in dem Bestand 

und der Begrenzung der 

Kirchengemeinde; 

 

 

 

 

 

 

(4) Dem Kirchenvorstand gehö-

ren gewählte Mitglieder an. 
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

gen an, die eine Gemeindepfarrstel-

le innehaben oder verwalten. Der 

Kirchenvorstand kann weitere Mit-

glieder berufen. Die Amtszeit des 

Kirchenvorstandes beträgt regelmä-

ßig sechs Jahre. Das Nähere wird 

durch Kirchengesetz geregelt. 

 

 

 

(5) Die Mitglieder des Kirchenvor-

standes haben ihre Entscheidung als 

Glieder der Gemeinde Jesu Christi 

allein in der Bindung an Gottes Wort 

und in der Treue gegen Bekenntnis 

und Ordnungen der Kirchengemein-

de und Kirche zu treffen und sind an 

keinerlei sonstige Weisungen ge-

bunden. Sie versehen ihre einzelnen 

Dienste nach den Beschlüssen des 

Kirchenvorstandes. 

 

 

 

(6) Bei ihrer Einführung werden die 

gewählten und berufenen Mitglie-

der des Kirchenvorstandes wie folgt 

verpflichtet: „Ich gelobe vor Gott 

und dieser Gemeinde, den mir an-

vertrauten Dienst sorgfältig und treu 

zu tun in der Bindung an Gottes 

Wort gemäß dem Bekenntnis und 

nach den Ordnungen unserer Kirche 

und unserer Gemeinde.“ 

(7) Der Kirchenvorstand wählt aus 

seiner Mitte eine Vorsitzende oder 

einen Vorsitzenden sowie eine Stell-

Der Kirchenvorstand kann wei-

tere Mitglieder berufen. Die 

Amtszeit des Kirchenvorstands 

beträgt regelmäßig sechs Jah-

re. Das Nähere wird durch Kir-

chengesetz geregelt.  

Alternative: Die Amtszeit des 

Kirchenvorstands beträgt vier 

Jahre. 

(5) Die Mitglieder des Kirchen-

vorstandes haben ihre Ent-

scheidung als Glieder der Ge-

meinde Jesu Christi allein in 

der Bindung an Gottes Wort 

und in der Treue gegen Be-

kenntnis und Ordnungen der 

Kirchengemeinde und Kirche 

zu treffen und sind an keinerlei 

sonstige Weisungen gebunden. 

Sie versehen ihre einzelnen 

Dienste nach den Beschlüssen 

des Kirchenvorstandes oder 

des Leitungsorgans zur regio-

nalen Zusammenarbeit im 

Nachbarschaftsraum. 

Der Kirchenvorstand kann wei-

tere Mitglieder berufen. Die 

Amtszeit des Kirchenvorstands 

beträgt regelmäßig sechs Jah-

re. Das Nähere wird durch Kir-

chengesetz geregelt.  
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

vertretung. 

(8) Bei Gesamtkirchengemeinden 
wird nur ein Gesamtkirchenvorstand 
gebildet, der auch die Aufgaben der 
Kirchenvorstände der an ihr beteilig-
ten Kirchengemeinden wahrnimmt. 

 

 

 

 

Artikel 15 

Gemeindepfarrerinnen und  

Gemeindepfarrer 

(1) Gemeindepfarrerinnen und Ge-

meindepfarrer haben im Rahmen 

der kirchlichen Ordnung den Auftrag 

und das vorrangige Recht, in der 

Kirchengemeinde die öffentliche 

Wortverkündigung auszuüben, 

Amtshandlungen vorzunehmen 

sowie die Seelsorge und Unterwei-

sung wahrzunehmen. 

 

 

 

 

(2) Gemeindepfarrerinnen und Ge-

meindepfarrer leiten als Mitglieder 

des Kirchenvorstandes gemeinsam 

mit den Kirchenvorsteherinnen und 

Kirchenvorstehern die Kirchenge-

meinde. Sie sind verantwortlich für 

die pfarramtliche und, soweit diese 

nicht durch Ehrenamtliche wahrge-

nommen wird, für die kirchenge-

meindliche Verwaltung. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer werden 

zu Beginn ihres ständigen Dienstes 

in einer Kirchengemeinde in einem 

Artikel 15 

Pfarrerinnen und  

Pfarrer mit gemeindlichem 

Auftrag 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer 

mit gemeindlichem Auftrag 

haben im Rahmen der kirchli-

chen Ordnung den Auftrag und 

das vorrangige Recht, in den 

Kirchengemeinden des Nach-

barschaftsraums die öffentli-

che Wortverkündigung auszu-

üben, Amtshandlungen vorzu-

nehmen sowie die Seelsorge 

und Unterweisung wahrzu-

nehmen. Sie sind verantwort-

lich für die pfarramtliche Ver-

waltung. 

 

Abs. 2 wird gestrichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer 

mit gemeindlichem Auftrag 

haben im Rahmen der kirchli-

chen Ordnung den Auftrag und 

das vorrangige Recht, in den 

Kirchengemeinden des Nach-

barschaftsraums die öffentli-

che Wortverkündigung auszu-

üben, geistlich zu orientieren, 

Amtshandlungen vorzunehmen 

sowie die Seelsorge und Bil-

dung wahrzunehmen. Sie sind 

verantwortlich für die pfarr-

amtliche Verwaltung. 
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

Gottesdienst unter Berufung auf ihr 

Ordinationsversprechen eingeführt. 

(4) Die Einführung der Gemeinde-
pfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
geschieht unter Mitwirkung des 
Kirchenvorstandes. Die Kirchenge-
meinde erneuert dabei ihre Bereit-
schaft und Verpflichtung zur Mitar-
beit im Dienst an Welt und Kirche. 

wird Abs. 2 

 

(3) Die Einführung der Pfarre-

rinnen und Pfarrer mit ge-

meindlichem Auftrag geschieht 

unter Mitwirkung des Kirchen-

vorstands oder des Leitungsor-

gans zur regionalen Zusam-

menarbeit im Nachbarschafts-

raum. Die Kirchengemeinden 

erneuern dabei ihre Bereit-

schaft und Verpflichtung zur 

Mitarbeit im Dienst an Welt 

und Kirche. 

 

 

 

 

 

Artikel 19 
Zusammensetzung der Dekanatssy-

node 
(1) Die Dekanatssynode besteht aus: 

1. Gemeindemitgliedern, die 
von den Kirchenvorständen 
der Kirchengemeinden des 
Dekanats gewählt werden, 

2. Pfarrerinnen und Pfarrern, 
die aus der Mitte der im De-
kanat tätigen Pfarrerinnen 
und Pfarrer gewählt wer-
den, 

 

 

 

 

3. Mitgliedern, die in die De-
kanatssynode berufen wer-

 
 
 
(1) Die Dekanatssynode be-
steht aus: 

1. Gemeindemitgliedern, 

die von den Leitungs-

organen in den Nach-

barschaftsräumen des 

Dekanats gewählt 

werden, 

2. Pfarrerinnen und Pfar-

rern sowie hauptamt-

lich im gemeindepäda-

gogischen oder kir-

chenmusikalischen 

Dienst im Dekanat täti-

gen Personen, die aus 

der Mitte dieses Per-

sonenkreises gewählt 

werden, 

3. Mitgliedern, die in die 

Dekanatssynode beru-
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Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

den, 
4. der Dekanin oder dem De-

kan sowie den stellvertre-
tenden Dekaninnen und De-
kanen. 

(2) Mindestens zwei Drittel der ge-
wählten Mitglieder der Dekanatssy-
node sollen nicht ordinierte Ge-
meindemitglieder sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Unter den berufenen Mitgliedern 
sollen Vertreterinnen und Vertreter 
der zum Dekanat gehörenden kirch-
lichen Einrichtungen und Dienste 
sein.  
 
(4) Die Amtszeit der Dekanatssyno-
de beträgt sechs Jahre. 
 
 
 
(5) Das Nähere zu den Wahlen und 
Berufungen wird durch Kirchenge-
setz geregelt. 
 
(6) Die Dekanatssynode tritt min-
destens einmal jährlich zusammen. 

fen werden, 

4. der Dekanin oder dem 

Dekan sowie den stell-

vertretenden Dekanin-

nen und Dekanen. 

(2) Mindestens zwei Drittel der 
gewählten Mitglieder der De-
kanatssynode sollen Gemein-
demitglieder sein. Alt.: Höchs-
tens ein Drittel der gewählten 
Mitglieder der Dekanatssynode 
sollen Pfarrerinnen und Pfarrer 
oder hauptamtliche Mitarbei-
tende des gemeindepädagogi-
schen oder kirchenmusikali-
schen Dienstes im Dekanat 
sein. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Amtszeit der Dekanats-
synode beträgt regelmäßig 
sechs Jahre. 
 

(5) Das Nähere wird durch 
Kirchengesetz geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
Höchstens ein Drittel der ge-
wählten Mitglieder der Deka-
natssynode sollen Pfarrerinnen 
und Pfarrer oder hauptamtli-
che Mitarbeitende des ge-
meindepädagogischen oder 
kirchenmusikalischen Dienstes 
im Dekanat sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Amtszeit der Dekanats-
synode beträgt sechs Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 26 
Dekaninnen und Dekane 

(1) Die Dekaninnen und Dekane 
müssen Pfarrerinnen oder Pfarrer 
der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau auf Lebenszeit sein und 
das Recht haben, sich auf eine volle 
Pfarrstelle zu bewerben. Sie werden 
von der Dekanatssynode ge-
wählt.  Dazu legt die Kirchenleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18747
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im Einvernehmen mit dem Deka-
natssynodalvorstand einen Wahl-
vorschlag vor. 
 
(2) Die Dekaninnen und Dekane 
führen das Amt für die Dauer von 
sechs Jahren. Wiederwahl ist mög-
lich.  Das Amt endet mit Ablauf der 
Amtszeit, mit dem Eintritt in den 
Ruhestand oder bei Auflösung des 
Dekanats. 
 
 
 
 
(3) Das Nähere zur Wahl der Deka-
ninnen und Dekane wird durch Kir-
chengesetz geregelt. 

 

 
 
 
 
(2) Die Dekaninnen und Deka-
ne führen das Amt für die Dau-
er von sechs Jahren. Wieder-
wahl ist möglich. Das Amt en-
det mit Ablauf der Amtszeit, 
mit dem Eintritt in den Ruhe-
stand oder bei Auflösung des 
Dekanats. Die Wahlperiode 
kann durch Kirchengesetz auf 
bis zu acht Jahre verlängert 
werden. 
 
 

Artikel 53 
Wahl der Kirchenpräsidentin oder 

des Kirchenpräsidenten 
(1) Die Kirchenpräsidentin oder der 
Kirchenpräsident wird von der Kir-
chensynode gewählt. Sie oder er 
muss ordinierte Theologin oder or-
dinierter Theologe sein. Sie oder er 
führt das Amt für die Dauer von acht 
Jahren, längstens bis zum Eintritt in 
den Ruhestand.  Wiederwahl ist 
möglich. 
 
 
 
 
(2) Der Kirchensynodalvorstand legt 
der Kirchensynode nach Anhörung 
des Pfarrerausschusses und im Ein-
vernehmen mit dem Benennungs-
ausschuss der Kirchensynode einen 
Wahlvorschlag vor. Weitere Wahl-
vorschläge aus der Mitte der Synode 
sind zulässig. Sie müssen von min-
destens einem Fünftel der gewähl-
ten und berufenen Mitglieder der 

 
 
 
(1) Die Kirchenpräsidentin oder 
der Kirchenpräsident wird von 
der Kirchensynode gewählt. Sie 
oder er muss ordinierte Theo-
login oder ordinierter Theologe 
sein. Sie oder er führt das Amt 
für die Dauer von acht Jahren, 
längstens bis zum Eintritt in 
den Ruhestand. Wiederwahl ist 
möglich. Die Wahlperiode kann 
durch Kirchengesetz auf bis zu 
zehn Jahre verlängert werden. 
 
(2) Der Kirchensynodalvorstand 
legt der Kirchensynode im Be-
nehmen mit der Kirchenleitung 
und nach Anhörung des Pfar-
rerausschusses und im Einver-
nehmen mit dem Benennungs-
ausschuss der Kirchensynode 
einen Wahlvorschlag vor. Wei-
tere Wahlvorschläge aus der 
Mitte der Synode sind zuläs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Kirchensynodalvorstand 
legt der Kirchensynode im Be-
nehmen mit der Kirchenleitung 
und nach Anhörung des Pfar-
rerausschusses und im Einver-
nehmen mit dem Benennungs-
ausschuss der Kirchensynode 
einen Wahlvorschlag vor. Wei-
tere Wahlvorschläge aus der 
Mitte der Synode sind zuläs-

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s40032A0001
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18877#s40032A0001
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Synode unterstützt werden. Werden 
solche Vorschläge gemacht, so ist 
auch zu ihnen der Pfarrerausschuss 
und der Benennungsausschuss zu 
hören.  Die Wahl ist auf die nächste 
Tagung der Kirchensynode zu ver-
schieben. Auf dieser Tagung können 
keine weiteren Vorschläge gemacht 
werden.  Das Nähere wird durch 
Kirchengesetz geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Schlägt der Kirchensynodalvor-
stand in dem im Absatz 2 angegebe-
nen Zusammenwirken mit den dort 
genannten Gremien die Wiederwahl 
der Kirchenpräsidentin oder des 
Kirchenpräsidenten vor, so wird 
zunächst über diesen Vorschlag 
abgestimmt.  Kommt die Wieder-
wahl nicht zustande, so ist nach 
Absatz 2 zu verfahren. 
 
(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch 
für die Stellvertreterin oder den 
Stellvertreter der Kirchenpräsidentin 
oder des Kirchenpräsidenten.  Zur 
Stellvertreterin oder zum Stellver-
treter der Kirchenpräsidentin oder 
des Kirchenpräsidenten kann auch 
eine Pröpstin oder ein Propst oder 
eine Dezernentin oder ein Dezer-
nent der Kirchenverwaltung für die 
Dauer ihres oder seines bestehen-
den Amtes gewählt werden. 

 

sig.  Sie müssen von mindes-
tens einem Fünftel der gewähl-
ten und berufenen Mitglieder 
der Synode unterstützt wer-
den. Werden solche Vorschlä-
ge gemacht, so ist auch zu 
ihnen das Benehmen mit der 
Kirchenleitung herzustellen 
und der Pfarrerausschuss und 
der Benennungsausschuss zu 
hören.  Die Wahl ist auf die 
nächste Tagung der Kirchensy-
node zu verschieben. Auf die-
ser Tagung können keine wei-
teren Vorschläge gemacht 
werden.  Das Nähere wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 

sig.  Sie müssen von mindes-
tens einem Fünftel der gewähl-
ten und berufenen Mitglieder 
der Synode unterstützt wer-
den. Werden solche Vorschläge 
gemacht, so ist auch zu ihnen 
die Kirchenleitung, der Pfarrer-
ausschuss und der Benen-
nungsausschuss zu hören.  Die 
Wahl ist auf die nächste Ta-
gung der Kirchensynode zu 
verschieben. Auf dieser Tagung 
können keine weiteren Vor-
schläge gemacht werden.  Das 
Nähere wird durch Kirchenge-
setz geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 56  
Wahl der Pröpstinnen und Pröpste 

(1) Die Pröpstinnen und Pröpste 
müssen ordinierte Theologinnen 

 
 
(1) Die Pröpstinnen und Pröps-
te müssen ordinierte Theolo-
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und Theologen sein. Sie werden für 
jeden Propsteibereich von der Kir-
chensynode gewählt. Sie führen das 
Amt für die Dauer von sechs Jahren, 
längstens bis zum Eintritt in den 
Ruhestand.  Wiederwahl ist möglich. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Stellen der Pröpstinnen und 
Pröpste werden im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau ausgeschrieben, sofern kei-
ne Wiederwahl der bisherigen 
Pröpstin oder des bisherigen Props-
tes vorgeschlagen wird. Der Kir-
chensynodalvorstand schlägt der 
Kirchensynode nach mündlicher 
Anhörung des Pfarrerausschusses, 
der Dekaninnen und Dekane und 
der Vorsitzenden der Dekanatssy-
noden des betreffenden Propsteibe-
reiches für jede zu wählende Pröps-
tin und jeden zu wählenden Propst 
in der Regel zwei, höchstens jedoch 
drei Namen vor. Weitere Vorschläge 
aus der Mitte der Synode sind zuläs-
sig.  Sie müssen von mindestens 
einem Fünftel der gewählten und 
berufenen Mitglieder der Synode 
unterstützt werden.  Werden solche 
Vorschläge gemacht, sind auch zu 
ihnen der Pfarrerausschuss, die De-
kaninnen und Dekane und die Vor-
sitzenden der Dekanatssynoden des 
betreffenden Propsteibereiches zu 
hören; die Wahl ist auf die nächste 
Tagung der Kirchensynode zu ver-
schieben.  Auf dieser Tagung können 
keine weiteren Wahlvorschläge 
gemacht werden. Das Nähere wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 

ginnen und Theologen sein. Sie 
werden für jeden Propsteibe-
reich von der Kirchensynode 
gewählt. Sie führen das Amt 
für die Dauer von sechs Jahren, 
längstens bis zum Eintritt in 
den Ruhestand.  Wiederwahl 
ist möglich. Die Wahlperiode 
kann durch Kirchengesetz auf 
bis zu acht Jahre verlängert 
werden. 
 
(2) Die Stellen der Pröpstinnen 
und Pröpste werden im Amts-
blatt der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau ausge-
schrieben, sofern keine Wie-
derwahl der bisherigen Pröps-
tin oder des bisherigen Props-
tes vorgeschlagen wird. Der 
Kirchensynodalvorstand 
schlägt der Kirchensynode im 
Benehmen mit der Kirchenlei-
tung und nach mündlicher 
Anhörung des Pfarrerausschus-
ses, der Dekaninnen und De-
kane und der Vorsitzenden der 
Dekanatssynoden des betref-
fenden Propsteibereiches für 
jede zu wählende Pröpstin und 
jeden zu wählenden Propst in 
der Regel zwei, höchstens je-
doch drei Namen vor. Weitere 
Vorschläge aus der Mitte der 
Synode sind zulässig.  Sie müs-
sen von mindestens einem 
Fünftel der gewählten und 
berufenen Mitglieder der Sy-
node unterstützt wer-
den.  Werden solche Vorschlä-
ge gemacht, sind auch zu ihnen 
mit der Kirchenleitung das 
Benehmen herzustellen und 
der Pfarrerausschuss, die De-
kaninnen und Dekane und die 
Vorsitzenden der Dekanats-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Stellen der Pröpstinnen 
und Pröpste werden im Amts-
blatt der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau ausge-
schrieben, sofern keine Wie-
derwahl der bisherigen Pröps-
tin oder des bisherigen Props-
tes vorgeschlagen wird. Der 
Kirchensynodalvorstand 
schlägt der Kirchensynode im 
Benehmen mit der Kirchenlei-
tung und nach mündlicher 
Anhörung des Pfarrerausschus-
ses, der Dekaninnen und De-
kane und der Vorsitzenden der 
Dekanatssynoden des betref-
fenden Propsteibereiches für 
jede zu wählende Pröpstin und 
jeden zu wählenden Propst in 
der Regel zwei, höchstens je-
doch drei Namen vor. Weitere 
Vorschläge aus der Mitte der 
Synode sind zulässig.  Sie müs-
sen von mindestens einem 
Fünftel der gewählten und 
berufenen Mitglieder der Sy-
node unterstützt wer-
den.  Werden solche Vorschlä-
ge gemacht, sind auch zu ihnen 
die Kirchenleitung, der Pfarrer-
ausschuss, die Dekaninnen und 
Dekane und die Vorsitzenden 
der Dekanatssyoden des be-
treffenden Propsteibereiches 



 Anlage 1 zu Drucksache Nr. 70/24 G 
 

12 

 

Synopse zur Kirchenordnung (KO) 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 
DS 17/24 

Änderungsvorschläge 
Rechtsausschuss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Schlägt der Kirchensynodalvor-
stand nach Anhörung der in Absatz 
2 genannten Gremien die Wieder-
wahl einer Pröpstin oder eines 
Propstes vor, so wird zunächst über 
diesen Vorschlag abgestimmt. 
 
(4) Kommt keine Wahl oder Wie-
derwahl zustande, ist das Amt der 
Pröpstin oder des Propstes neu aus-
zuschreiben. 
 
(5) Die Propsteibereiche werden 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(6) Bei einer Veränderung der 
Propsteibereiche bleiben die be-
troffenen Pröpstinnen und Pröpste 
im Amt.  Ihnen wird für die Dauer 
der verbleibenden Amtszeit die Zu-
ständigkeit für einen neuen 
Propsteibereich oder eine gesamt-
kirchliche Aufgabe durch Kirchenge-
setz übertragen.  Absatz 2 findet in 
diesem Fall keine Anwendung. 

syoden des betreffenden 
Propsteibereiches zu hören; 
die Wahl ist auf die nächste 
Tagung der Kirchensynode zu 
verschieben.  Auf dieser Ta-
gung können keine weiteren 
Wahlvorschläge gemacht wer-
den. Das Nähere wird durch 
Kirchengesetz geregelt. 
 

zu hören; die Wahl ist auf die 
nächste Tagung der Kirchensy-
node zu verschieben.  Auf die-
ser Tagung können keine wei-
teren Wahlvorschläge gemacht 
werden. Das Nähere wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18768
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18768#s05050018
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18768#s05050018

